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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich das Platzangebot von Frauen- und Kinderschutzhäusern in Baden-
Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt?

2. In welchen Kreisen werden hilfesuchende Frauen aus dem Landkreis Freuden-
stadt aufgenommen, nachdem dieser Landkreis über kein entsprechendes An-
gebot verfügt?

3. Welche weiteren Landkreise in Baden-Württemberg verfügen über keine eige-
nen Frauen- und Kinderschutzhäuser und wie wird dort die entsprechende Ver-
sorgung sichergestellt?

4. In welchen Landkreisen in Baden-Württemberg gibt es Fachberatungsstellen
für von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt betroffene Frauen?

5. In welchem Umfang fließen hierbei Förderungen des Landkreises, der Gemein-
den und des Landes ein?

6. Wie werden Schutz und Versorgung der von körperlicher, psychischer und
 sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen im Landkreis Freudenstadt sicher -
gestellt?

7. In welchem Umfang fließen hierbei Förderungen des Landkreises, der Gemein-
den und des Landes ein?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung,

Familie, Frauen und Senioren

Frauenhilfestrukturen für von Gewalt betroffene Frauen

im Landkreis Freudenstadt

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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8. Erachtet sie die Weiterentwicklung der Hilfestrukturen im Landkreis Freuden-
stadt für wünschenswert, und in welcher Weise wird sie sich ggf. entsprechend
dafür einsetzen?

28. 06. 2012

Dr. Kern FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Der Schutz von Frauen vor Gewalt sowie die präventive Beratung und entspre-
chende Hilfeangebote sind von herausragender Bedeutung, um in tatsächlichen
oder drohenden Notsituationen das Erforderliche leisten zu können. Bei über zwei
Drittel der hilfesuchenden Frauen sind Kinder im familiären Kontext von der
 Gewalt ebenfalls direkt oder indirekt betroffen. Hierbei kommen in der akuten
Gewaltsituation jedoch auch weiterbegleitend Fachberatungsstellen sowie Frauen-
und Kinderschutzhäusern eine sehr große Bedeutung zu.

Das von der Bundesregierung beantragte und seit 10. Februar 2012 vom Bundes-
rat gebilligte bundesweite Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen soll spä-
testens Anfang 2013 eingerichtet sein. Die dort um Hilfe suchenden Frauen sollen
ortsnah an entsprechende Fachberatungsstellen weitervermittelt werden.

Der Landkreis Freudenstadt verfügt über eine ehrenamtlich geführte Fachbera-
tungsstelle, welche u. a. von der Polizei, dem Jugendamt und anderen Institutio-
nen hilfesuchende Frauen zugewiesen bekommt. Ein Frauen- und Kinderschutz-
haus gibt es im Landkreis nicht. Akut gefährdete Frauen und deren Kinder müs-
sen in Frauenhäusern der umliegenden Landkreise untergebracht werden.

Die Kleine Anfrage soll daher die dortige Situation verdeutlichen und darstellen,
ob die Landesregierung einen Veränderungsbedarf sieht und wie sie ggf. ent -
sprechend unterstützend tätig wird.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juli 2012 Nr. 21-0141.5/15/1988 beantwortet das Ministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren die Kleine
 Anfrage wie folgt:

1. Wie hat sich das Platzangebot von Frauen- und Kinderschutzhäusern in Baden-
Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Die Platzzahlen für die Unterbringung schutzsuchender Frauen und Kinder in
 Baden-Württemberg entwickelten sich in den letzten fünf Jahren wie folgt:

2007 – 741 Plätze;

2008 – 741 Plätze;

2009 – 741 Plätze;

2010 – 740 Plätze;

2011 – 721 Plätze.
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2. In welchen Kreisen werden hilfesuchende Frauen aus dem Landkreis Freuden-
stadt aufgenommen, nachdem dieser Landkreis über kein entsprechendes An-
gebot verfügt?

Die Unterbringung von Frauen und Kinder aus dem Landkreis Freudenstadt, die
von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind, erfolgt nach Mitteilung des
Landratsamtes Freudenstadt in anderen Frauen- und Kinderschutzhäusern im
Land, zum Teil auch in anderen Bundesländern. Im Jahr 2011 erfolgte die Unter-
bringung der insgesamt vier Frauen und sechs Kinder in den Frauen- und Kinder-
schutzhäusern Heilbronn, Karlsruhe, Ravensburg und im Landkreis Zollernalb.

3. Welche weiteren Landkreise in Baden-Württemberg verfügen über keine eige-
nen Frauen- und Kinderschutzhäuser und wie wird dort die entsprechende Ver-
sorgung sichergestellt?

In Baden-Württemberg gibt es in fast allen Land- bzw. Stadtkreisen ein oder meh-
rere Frauen- und Kinderschutzhäuser. Ausgenommen hiervon sind die Landkreise
Böblingen, Emmendingen, Freudenstadt, Rottweil und Sigmaringen. In diesen
Landkreisen werden schutzsuchende Frauen und Kinder in besonders für diese
Fälle vorgesehenen Schutzwohnungen untergebracht bzw. es erfolgt eine Unter-
bringung in Frauen- und Kinderschutzhäusern in anderen Land- bzw. Stadtkreisen
oder auch in anderen Bundesländern. Der Landkreis Böblingen erarbeitet derzeit
eine Konzeption für die Wiedereröffnung des im September 2011 geschlossenen
Frauen- und Kinderschutzhauses. Der Landkreis Sigmaringen prüft die Einrich-
tung eines Frauen- und Kinderschutzhauses.

4. In welchen Landkreisen in Baden-Württemberg gibt es Fachberatungsstellen
für von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt betroffene Frauen?

Hierzu wird auf die beigefügte „Übersicht zu den Einrichtungen für von häus -
licher und sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen in Baden-Würt-
temberg“ verwiesen. Diese Übersicht wurde in Zusammenarbeit mit den Stadt-
und Landkreisen erstellt und gibt einen guten Überblick über die Hilfs-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote im Land. Da die Mitwirkung der jeweiligen
Einrichtungen freiwillig ist, ist die Übersicht nicht zwingend vollständig.

5. In welchem Umfang fließen hierbei Förderungen des Landkreises, der Gemein-
den und des Landes ein?

Die Stadt- und Landkreise sind als örtliche Sozialhilfeträger zuständig für den
Schutz, die Unterbringung und die Betreuung (grundständige Aufgaben) von
Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind.
Die Kommunen gewähren entweder eine institutionelle Förderung oder die Finan-
zierung erfolgt über Tagessätze. Diese grundständigen Aufgaben sind jedoch nur
ein Teil im Hilfesystem. Es liegt im Interesse des Landes, dass die Frauen- und
Kinderschutzhäuser zusätzlich auch präventive und nachsorgende Aufgaben
wahrnehmen, die grundsätzlich zur Vermeidung von Aufenthalten im Frauen- und
Kinderschutzhaus geeignet sind. Das Sozialministerium gewährt zur Finanzierung
dieser Aufgaben Zuschüsse in Höhe von derzeit 290.000 Euro pro Jahr. Daneben
werden investive Vorhaben der Träger von Frauen- und Kinderschutzhäuser mit
insgesamt 330.000 Euro pro Jahr finanziell bezuschusst.

Die in Baden-Württemberg bestehenden Fachberatungsstellen für Opfer von
Menschenhandel (Fraueninformationszentrum Stuttgart, Mitternachtsmission
Heilbronn, FreiJa Freiburg) erhalten in diesem Jahr seitens des Landes Zuschüsse
in Höhe von jeweils 60.000 Euro. Daneben wird aus dem Haushalt des Sozial -
ministeriums der Aufbau einer vierten Fachberatungsstelle in Mannheim im Jahr
2012 mit ca. 26.500 Euro bezuschusst.
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Des Weiteren existiert eine Landeskofinanzierung des Bundesmodellprojekts
„Unterstützung des Ausstiegs aus der Prostitution“ des Diakonievereins beim
Diakonischen Werk in Freiburg für die Dauer von voraussichtlich fünf Jahren 
(1. Dezember 2009 bis 30. November 2014) durch Zusammenarbeit mit P.I.N.K
(Prostitution – Integration – Neustart – Know-how). Dieses Modellprojekt dient
zugleich der Beseitigung aktueller menschenunwürdiger Formen von Prostitu -
tionsausübung in Baden-Württemberg (z. B. „Flatrate-Bordelle“). Die Finanzie-
rung des Projekts „Ausstiegsberatung Prostitution“ erfolgt zusammen mit dem
Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ). Der
Bund übernimmt 73 % des Fehlbedarfs, das Land Baden-Württemberg 27 %. Aus
Mitteln des Sozialministeriums werden im Gesamtzeitraum von fünf Jahren ca.
190.000 Euro als Kofinanzierung eingesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf
ca. 835.000 Euro.

Zusätzlich bezuschusst das Sozialministerium verschiedene Projekte gegen Ge-
walt mit jährlich ca. 30.000 Euro. Dabei handelt es sich um Präventionsprojekte
durch die Landesarbeitsgemeinschaft feministischer Beratungsstellen in Mann-
heim, Supervisionsmaßnahmen verschiedener Beratungsstellen und Maßnahmen
der Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“.

Zu der Frage, ob und in welchem Umfang die Landkreise und die Gemeinden im
Land die jeweiligen Beratungsstellen finanziell unterstützen, sind keine Aussagen
möglich. Dies würde eine umfangreiche und aufwändige Erhebung erfordern, die
in der zur Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht
möglich war.

6. Wie werden Schutz und Versorgung der von körperlicher, psychischer und
 sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen im Landkreis Freudenstadt sicher -
gestellt?

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Landkreis sind die regional zu-
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes des Jugend-
oder Sozialamtes des Landratsamtes, die für die Aufgabenwahrnehmung entspre-
chend geschult sind. Da Gewalt verschiedene Ursachen und Wirkungen hat, kann
dieser Problemlage nur wirksam begegnet werden, wenn eine ganzheitliche Be-
trachtung und individuelle Hilfeplanung erfolgt. Enge Kontakte bestehen im
Landkreis, auch was den „Platzverweis“ betrifft, mit den Ordnungsämtern und der
Polizei. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 15 Platzverweise, im Jahr 2010 25 Platz-
verweise und im Jahr 2011 14 Platzverweise ausgesprochen. Als weiteres Ange-
bot gibt es die Frauenhilfe e. V. – Gegen Gewalt an Frauen. Die Frauenhilfe wird
als Kooperationspartner und als eine erste Anlaufstelle angesehen, um im Rah-
men einer ehrenamtlichen Tätigkeit den Kontakt zum Fachpersonal des Jugend-
und Sozialamtes herzustellen. Die Hauptverantwortung liegt wegen der kom -
plexen Aufgabe bei den ausgebildeten Fachkräften im Sozial- und Jugendamt.

Opfer von Menschenhandel im Landkreis Freudenstadt können sich jederzeit 
an jede der drei Fachberatungsstellen wenden, insbesondere an das räumliche
nächste Fraueninformationszentrum Stuttgart. 

7. In welchem Umfang fließen hierbei Förderungen des Landkreises, der Gemein-
den und des Landes ein?

Der Landkreis nimmt diese Aufgabe – wie dargelegt – mit eigenem Personal wahr
(vgl. Ziffer 6). Gefördert wird die ehrenamtliche Arbeit der Frauenhilfe e. V.
durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von jährlich 3.000 Euro und
von der Stadt Freudenstadt in Höhe von jährlich 1.250 Euro.
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8. Erachtet sie die Weiterentwicklung der Hilfestrukturen im Landkreis Freuden-
stadt für wünschenswert, und in welcher Weise wird sie sich ggf. entsprechend
dafür einsetzen?

Die Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein Schwer-
punkt der Politik der Landesregierung. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen,
schutzsuchenden Frauen und Kindern landesweit die erforderlichen Hilfen um -
fassend und niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen. In diesem Hilfesystem
nehmen die Frauen- und Kinderschutzhäuser eine zentrale Aufgabe wahr. Für
Frauen und ihre Kinder ist es häufig sicherer, erst einmal die gemeinsame Woh-
nung zu verlassen. Gerade für besonders gravierende Fälle sind daher Frauen- und
Kinderschutzhäuser oder andere Schutzeinrichtungen als Zufluchtsort ein unver-
zichtbares Hilfsangebot und die zentralen Anlaufstellen. Opfer häuslicher Gewalt
finden dort Schutz vor weiteren Misshandlungen sowie Unterstützung dabei,
 Gewalterfahrung zu überwinden und ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.

Zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt ist u. a. vorgesehen, das Ange-
bot der bundesweiten Helpline eng mit der Infrastruktur im Land zu verknüpfen.
Dies wird in Zusammenarbeit aller relevanten Akteurinnen und Akteure erfolgen.
Insgesamt geht es darum, ein zukunftssicheres Konzept zu erarbeiten, das auch
weiteren Gefährdungslagen gerecht wird und beispielsweise Unterstützungsleis -
tungen für von Zwangsverheiratung bedrohte Mädchen oder Zwangsprostituierte
berücksichtigt.

Dabei wird auch die konkrete Situation im Landkreis Freudenstadt betrachtet und
ggf. weiterentwickelt werden.

Altpeter

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren
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